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3 1FACHZEITSCHRIFT 
tItel-Porträt 

Titel: stores+shops

Kurzcharakteristik: Fachmagazin für alle, die über Investitionen im Han-
del entscheiden – vom Ladenbau über Storedesign bis 
hin zur Retail Technology am POS und im E-Commerce. 
 stores+shops informiert über Neueröffnungen im Handel, 
aktuelle Store-Konzepte, Marketingtrends und Technolo-
gie-Innovationen für physische Stores und Online-Han-
del. Eine Veröffentlichung des EHI Retail Institute GmbH, 
 offizieller Partner der Fachmesse EuroShop, in Kooperati-
on mit der Messe Düsseldorf GmbH. Offizielle Zeitschrift 
der EuroCIS, größte IT-Messe für den Handel in Europa.

 Redaktionskonzept: stores+shops liefert fachlich fun-
dierte, objektive Informationen zu allen Themen rund um 
die Einrichtung und technische Ausstattung von statio-
nären Stores und den Distanzhandel. Mit Best-Practice- 
Reportagen über den Einsatz innovativer Technologien am 
POS, Kassen-Hardware und Software, Künstlicher Intel-
ligenz und Robotics sowie Erfahrungsberichte über neue 
 Store-Konzepte und erfolgreiche Connected-Retail-An-
wendungen bietet stores+shops ein für die Zielgruppe der 
 Investitionsentscheider:innen im Handel maßgeschneider-
tes Themenkonzept. Investitionstrends bei Ladenerwei-
terungen, die Integration digitaler Services in das Store-
design und Erfolgsfaktoren für Handelsimmobilien sind 
ebenso Bestandteil des Redaktionskonzepts wie aktuelle 
Forschungsergebnisse des EHI und Berichte von wichti-
gen Veranstaltungen der Branche. Die Zeitschrift wird er-
gänzt durch das Online-Portal www.stores-shops.de 

Erscheinungsweise: 6 Ausgaben pro Jahr (siehe Terminplan)
Heftformat: 230 mm breit x 300 mm hoch
Jahrgang: 26. Jahrgang 2022
Bezugspreis: Jahresabonnement Inland: 
 75,00 € inkl. Versand und MwSt.  

Jahresabonnement Ausland: 
 65,00 € zzgl. Versand
Organ: –
Mitgliedschaft/Teilnahme: –
Verlag: EHI Retail Institute GmbH
Herausgeber: EHI Retail Institute e.V.
Anzeigen: Maren Franken
 Telefon: +49 221 57993 - 43
 E-Mail: franken@ehi.org
Redaktion: Katharina Sieweke
 E-Mail: sieweke@ehi.org

Zielgruppe: Die Kernzielgruppe von stores+shops sind die Geschäftsfüh-
rer:innen und Ressortverantwortlichen für Bau, Technik, Gas-
tronomie und Einrichtung sowie Informations-, Kommuni-
kations- und Sicherheitstechnik, E-Commerce und Logistik. 
Darüber hinaus erreicht stores+shops sämtliche Aussteller 
der Fachmesse EuroShop, die Ladenarchitekt:innen und Inne-
neinrichter:innen sowie die Betreiber:innen von Online-Shop-
pingplattformen, Großhändler, Hard- und Softwarehäuser und 
IT-Dienstleister. Als Partner des dlv-Netzwerk Ladenbau ist 
stores+shops darüber hinaus das Handelsmagazin für den 
führenden Branchenverband. Verbreitungsgebiet der Zeit-
schrift sind die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. 

mailto:franken@ehi.org
mailto:sieweke@ehi.org


T4 FACHZEITSCHRIFT 
termIn- und themenPlan 2022 

 � Food-Handel
 � Fashion
 � Sportartikel
 � Möbel und Einrichtungsbedarf
 � Kauf- und Warenhäuser
 � Unterhaltungselektronik
 � Drogeriemärkte
 � … und andere Branchen

 � Store-Konzepte
 � Handelsgastronomie
 � Handelsstruktur
 � Immobilien
 � Marketing

Ausgabe Erscheinungstag Anzeigenschluss

1/2022 07.02.2022 17.01.2022

2/2022 25.04.2022 01.04.2022

3/2022 15.06.2022 24.05.2022

4/2022 02.09.2022 15.08.2022

5/2022 14.10.2022 23.09.2022

6/2022 05.12.2022 16.11.2022

Payment
 � Zahlungssysteme
 � Mobile Payment
 � Online Payment

Security
 � Artikelsicherung
 � Videoüberwachung
 � IT-Sicherheit

E-Commerce
 � Omnichannel
 � IT-Integration
 � Online-Shops

Energie
 � E-Mobilität
 � Kältetechnik
 � Klimatisierung

Smart Store
 � Digitale Services
 � Künstliche Intelligenz
 � Dynamic Pricing

Supply Chain
 � Handelslogistik
 � Robotics
 � Bestandsmanagement

Checkout
 � POS-Kassen
 � Selfcheckouts
 � Kassenperipherie

Technology

Konzept

Design

Neueröffnung

 � Einrichtung
 � Fußbodenbeläge
 � Oberflächenmaterialien
 � Shop-Beleuchtung
 � Visual Merchandising



T5 FACHZEITSCHRIFT 
termIn- und themenPlan 2022 

Ausgabe Schwerpunktthema Exklusivthema Veranstaltung
1/2022
Anzeigenschluss: 17.01.2022
Erscheinungstermin: 07.02.2022

Technologie-Trends Oberflächenmaterialien EuroCIS 2022  
(15.02. – 17.02.2022)

2/2022
Anzeigenschluss: 01.04.2022
Erscheinungstermin: 25.04.2022

Checkout Handelslogistik Log 2022 (29. – 30.03.2022)

3/2022
Anzeigenschluss: 24.05.2022
Erscheinungstermin: 15.06.2022

Payment E-Mobilität EHI Payment Kongress 2022  
(03. – 04.05.2022)

Deutsche Shopping Places  
Conference (18. – 19.05.2022)

4/2022
Anzeigenschluss: 15.08.2022
Erscheinungstermin: 02.09.2022

Handelsgastronomie Künstliche Intelligenz Inventur-und Sicherheits kongress 2022  
(22. – 23.06.2022)

5/2022
Anzeigenschluss: 23.09.2022
Erscheinungstermin: 14.10.2022

Connected Retail Robotics EHI Retail Design Konferenz 2022

R4R Konferenz 2022 (05. - 06.09.2022)

6/2022
Anzeigenschluss: 16.11.2022
Erscheinungstermin: 05.12.2022

Shop-Beleuchtung Fußbodenbeläge EHI Technologie Tage 2022  
(08. – 09.11.2022)

EHI Energiekongress 2022  
(22. – 23.11.2022)

Alle EHI-Veranstaltungen finden sie unter:
www.ehi.org/de/themen/events

https://www.ehi.org/de/themen/events/
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PreISlISte nr. 26, GÜltIG aB 01.01.2022

 Formate Satzspiegel 
Breite x Höhe

Angeschnitten* 
Breite x Höhe

Preise in Euro 
 4c

1/1 205 x 280 mm 230 x 300 mm  4.750

1/2 hoch 
1/2 quer

98 x 280 mm
198 x 140 mm

110 x 300 mm 
230 x 150 mm

 3.000 
 3.000

1/3 hoch 
1/3 quer 

63 x 280 mm 
198 x     90 mm

75 x 300 mm 
230 x 100 mm

 2.600 
 2.600

1/4 hoch 
1/4 quer

98 x  115 mm 
198 x     70 mm

110 x 125 mm  
230 x     80 mm

 2.350 
 2.350 

1/8 quer 198 x     40 mm 230 x     48 mm 2.000

2. umschlagseite 205 x 280 mm 230 x 300 mm  5.000

4. umschlagseite 205 x 280 mm 230 x 300 mm 5.000

euroCIS-Showroom 1/6 hoch 
in den ausgaben 1/2022 und 6/2022

60 x  118 mm 990

1. Anzeigenpreise

*zzgl. 3 mm Beschnitt 

Sonderfarben und -formate: gegen aufpreis auf anfrage möglich.
Rücktrittstermin: 4 Wochen vor anzeigenschluss, bei Jahresaufträgen 2 monate vor dem jeweiligen anzeigenschluss, 
bei einer kurzfristigeren Stornierung können rücktrittskosten entstehen. Mehrwertsteuer: die gesetzliche mwSt. wird zusätzlich berechnet.

Advertorials  
und crossmediale 

Werbeformate  
auf Anfrage
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7  ADVERTORIAL |  

Unternehmen XY 
Straße Nr.3, 12345 Unternehmenssitz
email@unternehmen.de
www.webadresse.de
T +49 (0)8752 864 0, F +49 (0)8752 864 100
Kontakt: Ansprechpartner/in

Unternehmeslogo

Hier steht eine Headline
zum Advertorial
Fließtext Advertorial eos conest autem 
rae liquiat quibus nulparibusa dunt 
exerchicabo. Accab is quia dolorent. Do-
lores ellaceat offic tectatem volest, omni-
tio nsequame labo. Ventur modisin ne pa-
rumquis mil magni rem quam esectur, 
soloribus aut ut fugia volore ant, simusa 
poreptatur?

Cid que simpost, nosa nate saperfero 
inus digent latis dolut occulla ntotaes ac-
cae inulpa cum 1chil luptiorae prerore co-
rendella velectorum qui cum anienis il il-
labor sinitas ipsaereri nist landipsant 
fugiassum volorio. Nem volendaeriae po-
reperis sit volumque et laut et quossed qui 
dolupta spidel es accab iligeni minctor aut 
eum qui nat ipsam, omnimagnatur aut as 
doluptio. Ut volorundit qui aut volorup ici-

meni andendi cient, optatur? Qui undebit 
iorest apiet et fugiae non corporest lant 
odi dolorum voluptibus quas ut quaspe Cid 
que simpost, nosa nate saperfero inus di-
gent latis dolut occulla ntotaes accae in-
ulpa cum harchil luptiorae prerore coren-
della velectorum qui cum anienis il illabor 
apiet et fugiae non co.

rporest lant odi dolorum voluptibus 
quas ut quaspe sunt, sit, officipsapit faces-
ti ute neculpasunt, sit, officipsapit facesti 
ute neculpa Uptatem faccus et aditaec ea-
tur? Quis eum ut iur autem etur? Dus dol-
labor sum simpores mil esedis voluptasi-
mus qui re labo. Ucidi tem iliti desecti 
dolorum rerionecum culpa con ratibus, 
quae omniae nihicimagnis dolo est minus, 
volupta turepelibea premporrum.

ANZEIGE

KURZINFO 

Sect ecturouis nessitae dolupta non-
secuptat porestia vellit aut eicidigen-
dit quo es dolor sam invelesti vellatur 
sit eaquate ndente volut occus.um ve-
nisque prorepudi.

stores+shops 01|2019

1  ADVERTORIAL |  

Einleitung des Advertorial und kurze Vorstellung des Themas. Sum faccuptat la cum quia con 
 consequatio. Bo. Dundeli buscia vel ex enducipsa cus est veles sum ipsaerecti am, cupid magnis et 
officidel il eatur erare humanum est.

Hier steht eine Headline  
zum Advertorial

Fließtext Advertorial eos conest autem rae 
liquiat quibus nulparibusa dunt exerchi-
cabo. Accab is quia dolorent. Dolores ella-
ceat offic tectatem volest, omnitio nsequa-
me labo. Ventur modisin ne parumquis mil 
magni rem quam esectur, soloribus aut ut 
fugia volore ant, simusa poreptatur?

Cid que simpost, nosa nate saperfero 
inus digent latis dolut occulla ntotaes ac-
cae inulpa cum harchil luptiorae prerore 
corendella velectorum qui cum anienis il 
illabor sinitas ipsaereri nist landipsant fu-
giassum volorio. Nem volendaeriae po-
reperis sit volumque et laut et quossed qui 
dolupta spidel es accab iligeni minctor aut 
eum qui nat ipsam, omnimagnatur aut as 
doluptio. Ut volorundit qui aut volorup ici-
meni andendi cient, optatur? Qui undebit 
iorest apiet et fugiae non corporest lant 
odi dolorum voluptibus quas ut quaspe 
sunt, sit, officipsapit facesti ute neculpa 

nus ex eati ratisque pro dolupta tiberum 
arcium ut rescipidi aut molum quo intint 
inia coriaspe nonest hictis mo to velias vo-
lupissunt ratem eaquam fuga. Itat volupta-
tur aut eum non nos is as dis aut incte do-
loriatiore modicilia quiame niatis evere 
rrovide rero venita dolecestio molores et 
faccab illatatium, solupta tquissimet et et 
excepe endit que vel ipide rnatiam volo-
rem facit volest ut aut aliquos aut alis aut 
liquaes sitassunt venia sequiatur aspicius 
volest ut a ut aliquos aut alis aut liquaes 
ut que personem eratum humanum itis.

Nam vid eaquo blacerum rem. Ro 
ipsantiae. Sumet in consers piendandae 
nat hillorro conseque simaio conet volor 
aut ped que nem incid et ditatum raesseq 
uoditae dolorum fugia quibus quia qui 
quam dolupta ssequi dolorro blam quo do-
luptam ut litemquam utenest quas se do-
lorem quas expe nonectatur anditias expe 

Unternehmen XY 
Straße Nr.3, 12345 Unternehmenssitz
email@unternehmen.de
www.webadresse.de
T +49 (0)8752 864 0, F +49 (0)8752 864 100
Kontakt: Ansprechpartner/in

Unternehmeslogo

ANZEIGE

aciliqui core sapistio minum et landitate 
voluptur as et voloraerro conseque mag-
ni dolupta nusda dolorerupta solorrore 
nonsedi simaion et, sam voluptibus, nus, 
tent.Simusae perci alibero cullam, conet 
que qui nobis nihitiaestis as eos sequis ea-
rum culparum doloris cor alici doluptati-
bus sum harum voluptur aut aut untium 
andit Technogcrat ipsant.

Obitatusanim faccum voloribus ma-
xim quis venis sitaest quam, quodipi tions-
eq uodipie nimporum si quo temporit vo-
lupta nieness usapereptium aditemp.

2. Zuschläge: Platzierung: 2. und 4. umschlagseite: 400,00 €  
Farbe: Sonderfarben auf anfrage

3. Rabatte: rabatte gelten für ein abschlussjahr 
malstaffel: mengenstaffel:
ab 3 anzeigen:  3 % 3 Seiten:  5 %
ab 5 anzeigen:  5 % 5 Seiten:  10 % 
ab 7 anzeigen:  10 % 7 Seiten:  15 %

4. Rubriken: Stellenanzeigen: 40 % rabatt auf die angegebenen 
anzeigenpreise

5. Sonderwerbeformen: Beilagen: bis 25 g Gewicht 4.500,00 € 
darüber hinaus auf anfrage
beschnittene Formatmaße: 210 x 280 mm

 druckauflage: 11.500 exemplare
 anlieferung 10 tage vor erscheinen an:

WV Versand Gmbh  
eichenstraße 72 
41747 Viersen

6. Advertorials 
 und crossmediale
 Werbeformen: auf anfrage oder unter www.stores-shops.de/media

7. Kontakt:  maren Franken
Telefon: +49 221 57993-43
E-Mail: franken@ehi.org

8.  Zahlungs bedingungen 14 tage nach rechnungseingang ohne abzug, 
 und Bankverbindung: alle Preise zuzüglich der gesetzlichen mwSt.

Postbank Köln
IBAN de50 3701 0050 0005 7745 02
BIC PB nK de FF

Vorlagen und

Musterbeispiele zu

Advertorials unter:

stores-shops.de/media

https://www.stores-shops.de/mediadaten/
https://www.stores-shops.de/mediadaten/
mailto:franken@ehi.org
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Formate und teChnISChe anGaBen 

1. Zeitschriftenformat:  230 mm breit x 300 mm hoch
 Satzspiegel: 205 x 280 mm

2. Druck- und
 Bindeverfahren: Bogenoffset, Klebebindung

3. Datenübermittlung: PdF per e-mail oder per FtP-Server  
Zugangsdaten auf anfrage: franken@ehi.org

4. Druckunterlagen: druckoptimierte PdF-datei inklusive eines farb verbind-
lichen Proofs (z.B. Iris, hP BestColor) an die anzeigen-
abteilung, ehI retail Institute, Spichernstraße 55,  
50672 Köln, anzeigen@ehi.org. 

 Bei nicht vorliegenden farbverbindlichen Proofs wird die  
anzeige nach euro-Standard für den offset-druck produ-
ziert. Geringe Farbabweichungen gegenüber der Vorlage 
sind möglich und berechtigen nicht zu Beanstandungen.

5. Datenarchivierung: daten werden archiviert, unveränderte Wiederholungen 
sind deshalb in der regel möglich. eine datengarantie wird 
 jedoch nicht übernommen.

6. Gewährleistung: Bei anlieferung von unvollständigen oder abweichenden 
daten (text, Farbe, abbildungen) übernehmen wir  keine 
haftung für das druckergebnis.

 Ansprechpartnerin für technische Fragen:   
nicole räde, telefon: +49 221 57993-47

7. Kontakt: maren Franken
 telefon:  +49 221 57993-43
 e-mail:  franken@ehi.org

Foto unten: Piman Khrutmuang/stock.adobe.com, Foto oben: Song_about_summer/stock.adobe.com

mailto:franken@ehi.org
mailto:anzeigen@ehi.org
mailto:franken@ehi.org
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Formate und teChnISChe anGaBen 

1/1 Seite 1/2 hoch 1/2 quer

1/8 quer

1/3 hoch 1/3 quer

1/4 hoch 1/4 quer

Satzspiegel:
205 x 280 mm
Anschnittformat:
230 x 300 mm

Satzspiegel:
98 x 280 mm
Anschnittformat:
110 x 300 mm

Satzspiegel:
198 x 140 mm
Anschnittformat:
230 x 150 mm

Satzspiegel:
63 x 280 mm
Anschnittformat:
75 x 300 mm

Satzspiegel:
198 x 90 mm
Anschnittformat:
230 x 100 mm

Satzspiegel:
98 x 115 mm
Anschnittformat:
110 x 125 mm

Satzspiegel:
198 x 70 mm
Anschnittformat:
230 x 80 mm

Satzspiegel:
198 x 40 mm
Anschnittformat:
230 x 48 mm

Preis: 4.750 €

Preis: 2.350 €

Preis: 3.000 €

Preis: 2.350 €

Preis: 3.000 €

Preis: 2.000 €

Preis: 2.600 € Preis: 2.600 €



F10 BEILAGEN 
Formate und teChnISChe anGaBen 

Beilagen: Preis: bis 25 g Gewicht 4.500,00 €  
Muster: mit Auftragserteilung an den Verlag, 

Anzeigenabteilung  
Format: max. 210 x 280 mm  
Auflage: 11.500 Exemplare  
Anliefertermin: 10 Tage vor Erscheinen  

(siehe Termin- und Themenplan,  
Seite 4)  

Versandanschrift:  WV Versand Gmbh 
 eichenstraße 72 

41747 Viersen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für An-
zeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften. 
Bei Buchung sollte immer ein Verarbeitungsmuster vorlie-
gen. Anlieferung der Beilagen im beschnittenen Format.

Druckauflage: 11.500 Exemplare 
Anlieferungstermin für Beilagen: 10 Tage vor Erscheinen 
frei Haus. Mehr aufwand für eingeklebte Rückantwortkar-
ten wird zu Selbstkosten berechnet. Alle Preise verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Versandanschrift:  
WV Versand Gmbh 
eichenstraße 72 
41747 Viersen

Liefervermerk: stores+shops, Ausgabennummer
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auFlaGen- und VerBreItunGSanalySe 

5,1 %

2,7 %

17,8 %

3,6 %

29,9 %

12,9 %

12,0 %

16,0 %

6
5

7

4
3b

3a

2

1

Gliederung der Inlandsauflage  
nach Nielsen-Gebieten Inland:

100 %, 10.386 Exemplare

Stand: Juli 2021; Quelle: EHI Retail Institute GmbH

Auflagen-Analyse

Druckauflage Ausgabe 4/2021 11.500

Tatsächlich verbreitete Auflage 11.168 (davon Ausland: 782)

Archiv-, Messe-, Belegexemplare 332

Geographische Verbreitungs-Analyse

Anteil an tatsächlich verbreiteter Auflage:

Wirtschaftsraum in Prozent Exemplare

Deutschland
Ausland

93,0
7,0

10.386
782

Tatsächlich verbreitete Auflage 100,0 11.168

Das Magazin wird

zusätzlich ca. 10.000

Leser:innen als PDF 

zum Download  

angeboten
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emPFänGer und StruKturanalySe 

Teilempfänger-Analyse: Empfänger im  
Einzelhandel nach Branchen

Stück in Prozent

Lebensmittelhandel 4.063 52,4

Mode und Textilien, Schuhe, Sportartikel, Lederwaren 2.313 29,9

Kauf- und Warenhäuser 203 2,6

Drogeriemärkte, Drogerien 461 6,0

Bau- und Heimwerkermärkte 164 2,1

Möbel und Einrichtungsbedarf 94 1,2

Bücher, Papier-, Büro-, Schreibwaren 23 0,3

Sonstige  
(Getränke, Convenience, Nonfood -Fachhandel u.a.)

426 5,5

Insgesamt 7.747 100,0

Empfängerstruktur nach Branchen Stück in Prozent

Einzelhandel 7.747 69,4

Dienstleister 1.016 9,1

Investitionsgüter 960 8,6

Konsumgüterindustrie 268 2,4

Großhandel  66 0,6

Sonstige  1.111 9,9

Insgesamt 11.168 100,0

Stand: Juli 2021; Quelle: ehI retail Institute Gmbh; druckauflage: 11.500

Foto: thInK b/stock.adobe.com
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WEBSITE 
Porträt 

1. Web-Adresse: www.stores-shops.de

2. Kurzcharakteristik: www.stores-shops.de ist das online- Portal des handels-
magazins stores+shops. herausgeber ist das ehI retail 
Institute, ein Forschungs-, Bildungs- und Beratungsins-
titut für den handel und seine Partner. das internatio-
nale netzwerk umfasst rund 800 mitgliedsunternehmen 
aus handel,  Konsum- und Investitionsgüterindustrie. 

3. Zielgruppe: die Website richtet sich an alle, die über Investitio-
nen im handel entscheiden. das sind in erster linie die 
Geschäftsführer und Verantwortlichen der ressorts 
Bau, technik, Gastronomie und einrichtung, Informa-
tions-, Kommunikations-, Sicherheits technik, e-Com-
merce und logistik. Zur Kernzielgruppe gehören auch 
der technische einkauf und die marketing abteilungen 
der großen einzelhandelsunternehmen im deutsch-
sprachigen raum. leser von www.stores-shops.de  
sind des Weiteren die online-händler, Betreiber von 
 online-Shoppingplattformen, Großhändler, hard- und 
Softwarehäuser, It-dienstleister und die aussteller der 
internationalen Fachmessen euroShop und euroCIS. 

4. Leistungswerte: Beispiel im monat märz 2021 
nutzer: 17.974 
Sitzungen: 21.842 
Seitenaufrufe: 30.390

5. Verlag: ehI retail Institute Gmbh  
Spichernstraße 55, 50672 Köln

6. Ansprechpartner Redaktion: 
Katharina Sieweke  
e-mail: sieweke@ehi.org

Online-Werbung: 
 maren Franken  

telefon: +49 221 57993-43  
e-mail: franken@ehi.org

http://www.stores-shops.de
http://www.stores-shops.de
http://www.stores-shops.de
http://www.stores-shops.de
mailto:franken@ehi.org
mailto:sieweke@ehi.org


P14 WEBSITE 
PreISe/WerBeFormen 

Advertorials Startseite

4 Advertorial Header 1.800

5 Advertorial Content 1.800

1. Werbeformen und Preise:

Bannerformate 
auf der Startseite

Maße 
(in Pixel)

Preis* 
(in Euro)

1 Superbanner 980 x 120 900

2 Wide Skyscraper 160 x 600 900

3 Billboard Content 980 x 120 600

*Alle Preise pro Monat Laufzeit, zzgl. der gesetzlichen MwSt.

2. Rabatte: Bei Buchung innerhalb von 12 monaten 
ab  2.000 euro: 3  %
ab 4.000 euro: 5  %
ab 8.000 euro: 10  %
ab 12.000 euro: 15  %

3. Sonderthemen: –

Startseite  
(Desktopansicht)

Beispielartikel in der Rubrik 
(Desktopansicht)

Bannerformate Rubrikenseiten

6 Medium Rectangle 300 x 250 400

    Auslieferung nach Rubriken: Technology, Konzept, Design und Neueröffnungen

4. Zahlungs bedingungen/ 14 tage nach rechnungseingang ohne abzug,
 Bankverbindung: alle Preise zuzüglich der gesetzlichen mwSt.

Postbank Köln
IBAN de50 3701 0050 0005 7745 02
BIC PB nK de FF



F15 WEBSITE/NEWSLETTER 
Formate und teChnISChe anGaBen 

1. Dateiformate: PNG, GIF, JPG max. 100 KB

2. Lieferadresse: Bitte senden Sie die Werbemittel für Ihre  
Kampagne an folgende E-Mail-Adresse:   
anzeigen@ehi.org

3. Lieferfrist: 5 Werktage vor Kampagnenbeginn. Mit diesen Vorlauf- 
zeiten haben wir gemeinsam ausreichend Zeit, die For-
mate zu testen und eine sichere Auslieferung der Kam-
pagne zu gewährleisten. Verzögerungen durch verspä-
tete Aus lieferungen gehen ansonsten nicht zu unseren 
Lasten.

Bei der Anlieferung benötigen wir die  
erforderlichen Meta-Informationen:

 + Kampagnenname
 + Buchungszeitraum
 + Belegte Site
 + Platzierung auf der Site
 + Werbeformat
 + Ansprechpartner für Rückfragen
 + Motivname (optional)
 + Klick-URL
 + Alt-Text (optional)

Reporting: Auf ausdrücklichen Wunsch vor Buchung 
der  
Werbemittel erhalten Sie eine Auswertung.

4. Ansprechpartner: Maren Franken  
Telefon: +49 221 57993-43  
E-Mail: franken@ehi.org

EHI Newsletter
Die neuesten Ladenbauthemen,Forschungsergebnisse, Trends und Technologien  der Handelsbranche erhalten  14.492* Leser jeden Donnerstagim EHI Newsletter.

Mediadaten:  www.stores-shops.de/media

*Newsletter vom 13.05.2021

mailto:anzeigen@ehi.org
mailto:franken@ehi.org
https://www.stores-shops.de/mediadaten/


16 1WHITEPAPER 
PortraIt und PreISe  

Titel: Whitepaper auf www.stores-shops.de 

Kurzcharakteristik: Passgenaue Ansprache der Zielgruppe mit der Veröffentlichung Ihrer Whitepaper auf stores-shops.de/whitepaper

Erhöhung der Reichweite Ihrer Whitepaper im Netzwerk des EHI:
 + Regelmäßige Erwähnung des Whitepaper-Bereichs in den Veröffentlichungen des EHI
 + Platzierung ausgewählter Whitepaper im Newsletter des EHI (nicht Bestandteil der Pakete)
 + Leadgenerierung: Erhalt der Leads/Kontaktdaten der Personen, die die Whitepaper herunterladen, in Echtzeit
 + Hochqualifizierte Leads, da Interessenten die Inhalte pro-aktiv herunterladen

Whitepaper auf stores-shops.de (Paketpreise im Abonnement) Option I / Single Option II / Regulär Option III / Profi

Anzahl verschiedener Whitepaper, die Sie innerhalb der Laufzeit (12 Monate) auf www.stores-shops.de platzieren 1 2 – 5 6 – 10

Whitepaper-Darstellung mit Cover, Teasertext, Herausgeber, Veröffentlichungsjahr und Rubrik-Auswahl x x x

Anzahl der maximal im Preis inkludierten Leads innerhalb der Laufzeit bis 50 bis 50 bis 100

Leadgenaue Abrechnung (25,00 EUR pro Lead) betrifft Summe über alle platzierten Whitepaper ab 51 leads ab 51 leads ab 101 leads

Lead-Preis-Deckelung bei…  100 leads 100 leads 200 leads

Nur professionelle Leads/Adressen** zählen x x x

Preise* Pakete (für EHI-Mitglieder) zzgl. MwSt. 1.200 € 2.000 € 3.120 € 

Preise* Pakete zzgl. MwSt. 1.500 € 2.500 €  3.900 € 

Maximal mögliche Zusatzkosten (aufgrund entsprechender Menge an Leads) 1.250 € 1.250 € 2.500 €

die laufzeit des leistungszeitraums beträgt 12 monate. Sie verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag nicht spätestens 6 Wochen vor ablauf des Buchungszeit-
raumes schriftlich gekündigt wird (per mail oder Post). die laufzeit beginnt mit der Veröffentlichung des ersten Whitepapers auf stores-shops.de oder spätestens 6 Wochen nach  
Buchungseingang. die abrechnung der leads erfolgt unter Berücksichtigung der laufzeit stets mitte dezember (alternativ bei laufzeitende nach Kündigung).

* abo-modell: Preise gelten pro Jahr
**  Professionelle leads/adressen: hierzu zählen ausschließlich adressen von unternehmen, einrichtungen und Verbänden. adressen von gmx, yahoo, google etc. zählen nur dann als 
ausnahme, wenn durch den Zusatz der angaben (Firmierung, evtl. Position) ein professioneller Kontakt zu identifizieren ist.

Preise:

https://www.stores-shops.de/whitepaper/
https://www.stores-shops.de/whitepaper/


17 1WHITEPAPER 
VorGaBen und teChnISChe anGaBen 

Anforderungen: + Mindestseitenzahl: 8, Maximale Seitenanzahl: frei

+ Mögliche Inhalte: Leitfäden, Best Practices und
Anwendungsbeispiele (Use Cases) aus dem
Retail-Umfeld (Produkt- oder Unternehmenspräs- 

  entationen werden nicht veröffentlicht).

Benötigte Angaben 
und Daten:  + E-Mail-Adresse für den Versand der Leads

+ Link zu der Datenschutzerklärung Ihres Unternehmens

+ E-Mail-Adresse für Interessenten, wenn diese der
Nutzung der Daten widersprechen möchten (bei uns
zum Beispiel wäre das datenschutz@ehi.org)

+ Herausgeber-Firmierung zur Platzierung im Filter
unter „Herausgeber“

+ Herausgeber-Adresse (Beispiel: Musterfirma,
Musterstraße 11, 123456 Musterdorf)

+ Titel des Whitepapers

+ Veröffentlichungsjahr (Filter)

+ Cover des Whitepapers (JPG, 300 dpi, CMYK,
Größenverhältnis zum Original: 1:1)

+ Teaser/Abstract zum Whitepaper: Word-Format,
Länge ca. 1/4 - 1/2 Seite, die ersten 1-2 Zeilen
werden automatisiert

+ Das Whitepaper selbst (PDF Format) in angemessener
Dateigröße zum Download



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften 

1. „anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer anzeigen eines Werbungtreibenden oder sonstigen 
Inserenten in einer druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2. anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im rahmen eines 
abschlusses das recht zum abruf einzelner anzeigen eingeräumt, 
so ist der auftrag innerhalb eines Jahres seit erscheinen der ersten 
anzeige abzuwickeln, sofern die erste anzeige innerhalb der in Satz 1 
genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.
3. Bei abschlüssen ist der auftraggeber berechtigt, innerhalb der ver-
einbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im auftrag 
genannte anzeigenmenge hinaus weitere anzeigen abzurufen.
4. Wird ein auftrag aus umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht 
zu vertreten hat, so hat der auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer rechtspflichten, den unterschied zwischen dem gewährten 
und dem der tatsächlichen abnahme entsprechenden nachlass dem 
Verlag zu erstatten. die erstattung entfällt, wenn die nichterfüllung auf 
höherer Gewalt im risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der errechnung der abnahmemengen werden text-millimeter- 
zeilen dem Preis entsprechend in anzeigen-millimeter umgerechnet.
6. aufträge für anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen 
ausschließlich in bestimmten nummern, bestimmten ausgaben oder 
an bestimmten Plätzen der druckschrift veröffentlicht werden sollen, 
müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem auftraggeber 
noch vor anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. rubrizierte anzeigen werden in 
der jeweiligen rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen 
Vereinbarung bedarf.
7. anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort 
„anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. der Verlag behält sich vor, anzeigenaufträge – auch einzelne abrufe  
im rahmen eines abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der herkunft oder der technischen Form nach einheit- 
lichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzu-
lehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestim- 
mungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzu-
mutbar ist. dies gilt auch für aufträge, die bei Geschäftsstellen, 
annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagen- 
aufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder 
aufmachung beim leser den eindruck eines Bestandteiles der Zeitung 
oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. die ablehnung eines auftrages wird dem auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige lieferung des anzeigentextes und einwandfreier  
druckunterlagen oder der Beilagen ist der auftraggeber verantwortlich.  
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte druckunterlagen fordert 
der Verlag unverzüglich ersatz an. der Verlag gewährleistet die für 
den belegten titel übliche druckqualität im rahmen der durch die 
druckunterlagen gegebenen möglichkeiten.
10. der auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 

unrichtigem oder bei unvollständigem abdruck der anzeige anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie ersatzanzeige, aber 
nur in dem ausmaß, in dem der Zweck der anzeige beeinträchtigt 
wurde. lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die ersatzanzeige erneut nicht einwand-
frei, so hat der auftraggeber ein recht auf Zahlungsminderung oder 
rückgängigmachung des auftrages. Schadensersatzansprüche aus 
positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter handlung sind – auch bei telefonischer auftrags- 
erteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus unmög- 
lichkeit der leistung und Verzug sind beschränkt auf ersatz des vor-
hersehbaren Schadens und auf das für die betreffende anzeige oder 
Beilage zu zahlende entgelt. dies gilt nicht für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines erfüllungsgehilfen. eine haftung des Verlages für Schäden 
wegen des Fehlens zugesicherter eigenschaften bleibt unberührt. 
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber 
hinaus auch nicht für die grobe Fahrlässigkeit von erfüllungsgehilfen; 
in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die haftung für 
grobe Fahrlässigkeit dem umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur höhe des betreffenden anzeigenentgelts beschränkt. 
reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen mängeln 
– innerhalb von vier Wochen nach eingang von rechnung und Beleg 
geltend gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. der 
auftraggeber trägt die Verantwortung für die richtigkeit der zurückge-
sandten Probeabzüge. der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, 
die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetz-
ten Frist mitgeteilt werden. 
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird 
die nach art der anzeige übliche, tatsächliche  abdruckhöhe der 
Berechnung zugrunde gelegt. 
13. Falls der auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, wird die 
rechnung sofort, möglichst aber 14 tage nach Veröffentlichung der 
anzeige übersandt. die rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste 
ersichtlichen vom empfang der rechnung an laufenden Frist zu 
bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. etwaige nachlässe für vorzeitige Zahlung 
werden nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die 
einziehungskosten berechnet. der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere ausführung des laufenden auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen anzeigen Vorauszahlung verlan-
gen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der laufzeit 
eines anzeigenabschlusses das erscheinen weiterer anzeigen ohne 
rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der 
Vorauszahlung des Betrages und von dem ausgleich offenstehender 
rechnungsbeiträge abhängig zu machen.
15. der Verlag liefert mit der rechnung auf Wunsch einen anzeigen- 
beleg. Je nach art und umfang des anzeigenauftrages werden 
anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern 
geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine 

Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der anzeige.
16. Kosten für die anfertigung bestellter druckunterlagen sowie 
für vom auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche  
änderungen ursprünglich vereinbarter ausführungen hat der 
auftraggeber zu tragen.
17. aus einer auflagenminderung kann bei einem abschluss über 
mehrere anzeigen ein anspruch auf Preisminderung hergeleitet 
werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten anzeige 
beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere 
Weise genannte durchschnittliche auflage oder – wenn eine auflage 
genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften 
gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete auflage  
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. eine auflagen- 
minderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter mangel, 
wenn sie 
 � bei einer auflage bis zu 50.000 exemplaren 20%
 � bei einer auflage bis zu 100.000 exemplaren 15 %
 � bei einer auflage bis zu 500.000 exemplaren 10 %
 � bei einer auflage über 500.000 exemplaren 5 %

beträgt.
darüber hinaus sind bei abschlüssen Preisminderungsanprüche aus-
geschlossen, wenn der Verlag dem auftraggeber von dem absinken 
der auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor 
erscheinen der anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der angebote die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns an. einschreibebriefe und eilbriefe auf Ziffernanzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. die eingänge 
auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, 
die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle 
unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.  
der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des auftrag- 
gebers das recht vor, die eingehenden angebote zur ausschaltung 
von missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen.  
Zur Weiterleitung von geschäftlichen anpreisungen und Vermittlungs- 
angeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.
19. druckunterlagen werden nur auf besondere anforderung an den 
auftraggeber zurückgesandt. die Pflicht zur aufbewahrung endet drei 
monate nach ablauf des auftrages.
20. erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffent-
lichen rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei 
Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit ansprüche des 
Verlages nicht im mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt 
sich der Gerichtsstand bei nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist 
der Wohnsitz oder gewöhnliche aufenthalt des auftraggebers, auch bei 
nicht-Kaufleuten im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat 
der auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.



1. Werbeauftrag 
„Werbeauftrag“ ist der Vertrag über die Veröffentlichung eines oder 
mehrerer Werbemittel eines Werbungtreibenden als auftraggeber 
(im folgenden „aG“) in digitalen medien der ehI retail Institute 
Gmbh, Spichernstr. 55 in Köln (im folgenden „Verlag“) zum Zwecke 
der Verbreitung des Werbemittels. Für den Werbeauftrag gelten 
ausschließlich die vorliegenden aGB sowie die jeweils aktuellen 
Preislisten und technischen Werbemittel-Spezifikationen.

2. Werbemittel
2.1. ein Werbemittel kann aus einem oder mehreren der genannten 
elemente bestehen: aus einem Bild oder text, aus tonfolgen und 
Bewegtbildern; aus einer sensitiven Fläche, die bei anklicken die 
Verbindung mittels einer vom aG genannten online- und mobile-
adresse zu weiteren daten herstellt, die im Bereich des aGs oder 
eines dritten liegen.
2.2. Werbemittel, die auf Grund ihrer Gestaltung nicht als solche 
erkennbar sind, werden kenntlich gemacht.
2.3. Für die Veröffentlichung von Werbemitteln kommen grundsätz-
lich die Formate in Frage, die in der jeweils gültigen Preisliste ausge-
wiesen sind. Sonderwerbeformen sind nach rücksprache und Prüfung 
durch den Verlag möglich.

3. Vertragsschluss und Buchungskonditionen 
3.1. ein Vertrag über Werbemittel kann geschlossen werden pro 
einzelnem Werbemittel oder für eine anzahl von Werbemitteln. 
Im rahmen dieser Verträge können feste termine für einzelne 
Veröffentlichungen vereinbart werden, es ist aber auch möglich, die 
einzelnen aufträge über einen Zeitraum auf abruf abzuwickeln, vgl. 
dazu Ziff. 4.
3.2. Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen 
kommt der Vertrag grundsätzlich zustande durch: das angebot zum 
Vertragsschluss durch den aG in textform und die annahme des 
auftrages durch die auftragsbestätigung des Verlags in textform oder 
durch Veröffentlichung des Werbemittels. mündliche oder fernmünd-
liche Bestätigungen sind rechtlich unverbindlich.
3.3. Soweit Werbeagenturen aufträge erteilen, kommt der Vertrag 
im Zweifel mit der Werbeagentur selbst zustande, vorbehaltlich 
anderer schriftlicher Vereinbarungen, d.h. die Werbeagentur ist 
selbst Vertragspartner des Verlags nach diesen aGB. aufträge von 
Werbeagenturen oder -mittlern werden nur für namentlich bezeich-
nete und identifizierbare Werbungtreibende angenommen. der Verlag 
ist berechtigt, von der Werbeagentur den mandatsnachweis im 
original zu verlangen und auch sich den Status als agentur nach-
weisen zu lassen.
3.4. die abrechnung erfolgt auf Basis der Preisliste bzw Verlags-
berechnung. 

4. Abwicklungsfrist 
4.1. Soweit ein Vertrag über eine anzahl von Werbemitteln geschlos-
sen wird, sind diese innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 

zur Veröffentlichung abzurufen. Ist im rahmen eines Vertrages das 
recht zum abruf einzelner Werbemittel eingeräumt, so ist der gesam-
te auftrag innerhalb eines Jahres seit Veröffentlichung des ersten 
Werbemittels abzuwickeln, sofern das erste Werbemittel innerhalb 
der in S. 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wurde. Wird 
die einjahresfrist von S. 1 oder S. 2 nicht eingehalten, so ist der aG 
verpflichtet, dem Verlag  den differenzbetrag zwischen dem gewähr-
ten und dem der tatsächlichen abnahme entsprechenden rabatt zu 
erstatten, vorbehaltlich weiterer rechtspflichten, s. Ziff. 15.6.
4.2. Wechselt der aG während des abwicklungszeitraums eines 
abschlusses die agentur, so geht der Verlag davon aus, dass die 
ehemalige agentur der neuen agentur das Vertragsverhältnis mit 
allen rechten und Pflichten aus dem abschluss überträgt. das 
einverständnis des Verlags liegt in diesem Fall in der widerspruchs-
losen weiteren abwicklung des abschlusses mit der neuen agentur.

5. Terminverschiebung 
die Verschiebung eines vereinbarten Kampagnenstarts ist nur in 
textform möglich bis fünf Werktage bis 14:00 uhr vor dem zunächst 
vereinbarten Veröffentlichungstermin und steht unter dem Vorbehalt 
vorhandener Verfügbarkeiten. Für den neuen Insertionszeitpunkt 
gelten die jeweiligen aktuellen Konditionen und Preise, die im Internet 
veröffentlicht sind.

6. Auftragserweiterung
Im rahmen von Verträgen über Werbemittel ist der aG berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziff. 4 genannten Frist und 
unter dem Vorbehalt vorhandener Verfügbarkeiten, auch über die im 
jeweiligen Vertrag genannte menge hinaus, weitere Werbemittel in 
textform abzurufen, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Verlag 
in textform.

7. Stornierung 
eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich in textform bis spä-
testens drei Wochen vor der vereinbarten Veröffentlichung des 
Werbemittels. eine fernmündliche oder mündliche Stornierung ist 
nicht möglich.

8. Veröffentlichungszeitraum, Platzierungsangaben sowie Rotation 
8.1. der Veröffentlichungszeitraum bestimmt sich individuell nach 
den gebuchten Kontakten oder nach dem gebuchten Zeitraum.
8.2. ein anspruch auf eine Platzierung des Werbemittels in einer 
bestimmten Position auf dem jeweiligen digitalen medium besteht 
nicht. die Platzierung des Werbemittels wird vom aG und dem 
Verlag einvernehmlich vorgenommen. Ist dieses nicht herstellbar, 
entscheidet der Verlag nach billigem ermessen unter größtmög-
licher Berücksichtigung der Interessen des aG. hat der aG keinen 
Platzierungswunsch für das Werbemittel auf dem von ihm gebuchten 
digitalen medium geäußert, ist die Bestätigung des Verlages – mit 
dem im auftrag angegebenen umfang – maßgeblich. 
8.3. Werden mehrere Werbemittel für eine Buchung geliefert, lässt 

der Verlag diese standardmäßig rotieren, es sei denn der aG hat dem 
Verlag in einem motivplan aufgegeben, wann welches Werbemittel zu 
veröffentlichen ist.

9. Bereitstellung des Werbemittels 
9.1. der aG ist verpflichtet zur vollständigen anlieferung einwand-
freier und geeigneter Werbemittel (Banner, Ziel-url, alt-text und 
ggf. motivpläne) in der endgültigen digitalen Form bis spätestens 
fünf Werktage vor dem vereinbarten ersten Veröffentlichungsstermin 
an den Verlag per e-mail. Für Sonderwerbeformen gilt eine Frist von 
zehn Werktagen.
9.2. Sind die dateien auf dem Server des aG oder eines dritten abge-
speichert, teilt der aG unter Berücksichtigung der zuvor genannten 
Bedingungen die url des zu schaltenden Werbemittels mit.
9.3. etwaige abweichungen sind mit dem Verlag unverzüglich in 
textform abzustimmen. das Vorstehende gilt sinngemäß auch für die 
vom aG genannten adressen, auf die das Werbemittel verweisen soll.
9.4. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Werbemittel fordert 
der Verlag ersatz an. Bei nicht ordnungsgemäßer, insbesondere ver-
späteter anlieferung oder nachträglicher änderung wird keine Gewähr 
für die vereinbarte Verbreitung des Werbemittels übernommen.
9.5. Will der aG nach ablauf der vorstehenden Fristen Werbemittel 
austauschen oder verändern oder von einem evtl. bestehenden 
motivplan abweichen, wird der Verlag prüfen, ob diese änderungen 
bzgl. des ursprünglich vereinbarten Veröffentlichungstermins noch 
vorgenommen werden können. Ist dies nicht der Fall, verbleibt es bei 
der ursprünglichen Vereinbarung.
9.6. die anzahl der gelieferten – oder durch mitteilung der url zur 
Verfügung gestellten – Werbemittel bzw. der motivtauschanfragen, 
muss zur gebuchten medialeistung in einem angemessenen 
Verhältnis unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit stehen; 
die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit obliegt dem Verlag. er wird 
den aG informieren, wenn und soweit eine unverhältnismäßigkeit 
festzustellen ist.
9.7. der Verlag übernimmt für das gelieferte Werbemittel sowie wei-
terer materialien keine Verantwortung und ist nicht verpflichtet, diese 
an den aG zurückzuliefern. der Verlag ist berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet, die Werbemittel zeitlich unbegrenzt zu archivieren.
9.8. Sofern der auftrag wegen nicht ordnungsgemäßer, insbesondere 
verspäteter oder unterbliebener anlieferung einwandfreier und geeig-
neter Werbemittel nicht durchgeführt werden kann und der Verlag 
trotz angemessener Bemühungen keine ersatzbuchung eines dritten 
beibringen kann, ist der aG zur Zahlung einer entschädigung in höhe 
der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

10. Ablehnungsbefugnis, Zurückziehen sowie Unterbrechung der 
Werbemittelveröffentlichung 
10.1. Werbeaufträge sind für den Verlag bis zur Vorlage des 
Werbemittels durch den aG und seiner Billigung durch den Verlag 
kündbar. der Verlag behält sich zudem vor, Werbemittel auch ein-
zelne abrufe im rahmen eines abschlusses abzulehnen, wenn  
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deren Inhalt gegen rechte dritter, gegen Gesetze oder behörd-
liche Bestimmungen verstößt oder deren Inhalt vom deutschen 
Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Form, 
der Gestaltung, der herkunft oder der technischen Qualität unzumut-
bar ist oder das Werbemittel Werbung für dritte enthält. 
10.2. Werbemittel, die Werbung dritter oder für dritte enthal-
ten („Verbundwerbung“), bedürfen in jedem einzelfall der vorheri-
gen annahmeerklärung des Verlages in textform. Verbundwerbung 
berechtigt den Verlag zur erhebung eines Verbundaufschlages gemäß 
Preisliste. die Vertragskündigung nach Satz 1 oder die ablehnung 
einer anzeige nach Satz 2 wird dem auftraggeber unverzüglich mit-
geteilt.
10.3. der Verlag ist berechtigt, die Veröffentlichung des Werbemittels 
vorübergehend zu unterbrechen, falls ein hinreichender Verdacht 
auf rechtswidrige Inhalte der Website vorliegt, auf die der hyperlink 
im Werbemittel verweist. dies gilt insbesondere in den Fällen der 
ermittlungen oder Verfügungen staatlicher Behörden oder einer 
abmahnung eines vermeintlich Verletzten, es sei denn, diese ist offen-
sichtlich unbegründet. der aG wird über die Sperrung unterrichtet 
und hat die vermeintlich rechtswidrigen Inhalte unverzüglich zu ent-
fernen oder deren rechtmäßigkeit darzulegen und ggf. zu beweisen. 
der Verlag kann dem aG anbieten, das Werbemittel durch ein alter-
natives Werbemittel und/oder durch einen hyperlink auf eine andere 
Website zu ersetzen unter Wahrung der Fristen gem. Ziff. 9.1.. die 
insoweit entstehenden mehrkosten können dem aG nach nachweis 
durch den Verlag in rechnung gestellt werden; die entscheidung 
darüber obliegt dem Verlag. die Sperrung ist aufzuheben, sobald der 
Verdacht entkräftet ist. 
10.4. der Verlag ist insbesondere berechtigt, ein bereits veröffent-
lichtes Werbemittel gänzlich zurückzuziehen, wenn der aG nach-
träglich unabgesprochene änderungen der Inhalte des Werbemittels 
vornimmt oder die url der Verlinkung ändert oder der Inhalt der 
Website, auf die verlinkt ist, wesentlich verändert ist. In diesem Fall 
steht dem aG keine kostenfreie ersetzungsbefugnis zu, wobei der 
Verlag seinen vereinbarten Vergütungsanspruch behält.

11. Rechteeinräumung und -gewährleistung, Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen
11.1. der aG überträgt dem Verlag sämtliche für die nutzung der 
Werbung in online-medien aller art erforderlichen urheberrechtlichen 
nutzungs-, leistungsschutz- und sonstigen rechte, insbesondere 
das recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, 
öffentlichen Zugänglichmachung, entnahme aus einer datenbank und 
abruf, und zwar im rahmen der Vertragserfüllung auf dritte über-
tragbar und zeitlich und inhaltlich in dem für die durchführung des 
auftrags notwendigen umfang. Vorgenannte rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen. Vorgenannte rechte berech-
tigen zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren 
sowie aller bekannten Formen der online-medien.
11.2. die rechtliche Verantwortung, insbesondere die wettbewerbs-

rechtliche Verantwortung für den Inhalt sämtlicher bereitgestell-
ter Werbemittel, trägt ausschließlich der aG. er ist verpflichtet, 
sorgfältig zu überprüfen, dass die Inhalte nicht gegen gesetzliche 
Bestimmungen verstoßen und gewährleistet, dass durch den Inhalt 
der jeweiligen Werbemittel keine rechte dritter beeinträchtigt wer-
den. er gewährleistet, im rahmen der Vertragsbeziehung keine 
rechts- oder sittenwidrigen Inhalte zu verbreiten oder auf diese Bezug 
zu nehmen.
11.3. der aG sichert zu, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels 
erforderlichen rechte besitzt. der aG stellt den Verlag auf ers-
tes anfordern von allen ansprüchen dritter frei, die wegen der 
Verletzung wettbewerbsrechtlicher, strafrechtlicher, urheberrecht-
licher und sonstiger gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. 
die Freistellung erstreckt sich auch auf die bei der notwendigen 
rechteverteidigung gegenüber dritten entstehenden Kosten. der aG 
ist verpflichtet, den Verlag nach treu und Glauben mit Informationen 
und unterlagen bei der rechteverteidigung gegenüber dritten zu 
unterstützen. der Verlag wird den aG über die Geltendmachung ent-
sprechender ansprüche dritter informieren.

12. Gewährleistung und Haftung 
12.1. der Verlag gewährleistet im rahmen der vorhersehbaren 
anforderungen eine, dem jeweils üblichen technischen Standard 
entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels. die 
Gewährleistung gilt nicht für unwesentliche Fehler. dem aG ist 
jedoch bekannt, dass es nach dem Stand der technik nicht möglich 
ist, jederzeit eine gänzlich fehlerfreie Wiedergabe eines Werbemittels 
zu ermöglichen. ein Fehler in der darstellung der Werbemittel liegt 
insbesondere dann nicht vor, wenn er hervorgerufen wird: durch die 
Verwendung einer nicht geeigneten darstellungssoft- oder hardware 
(z.B. Browser) des users oder des Internetdienstleisters oder wenn 
die Beeinträchtigung bei der Wiedergabe des Werbemittels des-
sen Zweck nicht wesentlich beeinträchtigt oder durch Störung 
der Kommunikationsnetze (z.B. aber nicht ausschließlich leitungs- 
oder Stromausfall) beim Verlag oder anderer Betreiber oder durch 
rechnerausfall auf Grund Systemversagens oder leitungsausfall oder 
durch unvollständige und/oder nicht aktualisierte zwischengespei-
cherte angebote auf sog. Proxy-Servern (Zwischenspeichern) oder 
im lokalen Cache oder durch einen ausfall des vom Verlag genutzten 
ad-Servers, der nicht länger als 24 Stunden (fortlaufend oder addiert) 
innerhalb von 30 tagen nach Beginn der vertraglich vereinbarten 
Schaltung andauert.
12.2. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Störungen, die 
aus mängeln oder unterbrechung des rechners des aGs sowie der 
Kommunikationswege vom aG zu den Servern des Verlags entstehen.
12.3. Bei einem ausfall des ad-Servers über einen erheblichen 
Zeitraum (mehr als 10 Prozent  der gebuchten Zeit) einer zeit-
gebundenen Festbuchung, wird der Verlag versuchen, den ausfall 
an medialeistung nachzuliefern oder die Zeit der Insertion zu ver-
längern, sofern dies den Interessen des aG nicht zuwiderläuft. Im 
Falle des Scheiterns einer nachlieferung oder einer Verlängerung 

des Insertionszeitraumes, entfällt die Zahlungspflicht des aG für die 
in dem Zeitraum nicht realisierten bzw. durchschnittlich nicht ange-
fallenen medialeistungen. Weitere ansprüche sind ausgeschlossen.
12.4. Sollten die vom Verlag zugesagten medialeistungen am ende 
des Veröffentlichungszeitraums nicht erreicht sein, steht dem aG eine 
ausgleichsbuchung zu. mit ablauf der ursprünglichen Schaltdauer gilt 
das Werk als vollendet im Sinne von § 646 BGB.
12.5. maßgeblich zur ermittlung der medialeistung ist die Zählung 
des Verlages. dem auftraggeber bleibt die möglichkeit unbenommen 
nachzuweisen, dass diese Zahlen unzutreffend und stattdessen 
andere Werte anzusetzen sind. dies hat der auftraggeber dem Verlag 
innerhalb einer Frist von zehn tagen in textform mitzuteilen. Soweit 
die auslieferung des Werbemittels über die vom Verlag eingesetz-
ten Server erfolgt, hat die mitteilung innerhalb einer Frist von drei 
monaten zu erfolgen. die Frist beginnt jeweils mit der absendung der 
mitteilung der medialeistung an den auftraggeber. Bei abweichungen 
der Gesamtleistung nach abschluss einer Kampagne von mehr als 
zehn Prozent, die auf technisches oder menschliches Versagen des 
Verlages zurückzuführen sind, gelten die angaben des auftraggebers, 
sofern durch diese das technische oder menschliche Versagen nach-
gewiesen wurde.
12.6. Bei vom Verlag zu vertretender ungenügender Wiedergabe-
qualität des Werbemittels hat der auftraggeber anspruch auf 
Zahlungsminderung oder auf Schaltung eines ersatzwerbemittels, 
jedoch nur in dem umfang der Beeinträchtigung. Bei Fehlschlagen oder 
unzumutbarkeit der Verlängerung des Veröffentlichungszeitraumes 
bzw. der Veröffentlichung eines ersatzwerbemittels hat der aG 
ein recht auf Zahlungsminderung oder rückgängigmachung des 
auftrages in Bezug auf den anteil, der noch nicht erbrachten 
medialeistung; im übrigen ist ein rücktrittsrecht ausgeschlossen.
12.7. außerhalb seines herrschaftsbereiches trägt der Verlag nicht 
die Gefahr des datenverlustes auf dem Übertragungswege und 
übernimmt auch keine Gewährleistung und/oder haftung für die 
datensicherheit. Gefahrübergang ist mit eingang des Werbemittels 
auf einem der Server des Verlags.
12.8. Soweit die Werbemittel nicht auf einem Server des Verlags 
liegen, sondern durch den Server eines dritten ausgeliefert werden 
(sog. redirect-Verfahren) und der aG insoweit, wie unter Ziff. 9.2. 
beschrieben, dem Verlag das Werbemittel über mitteilung der url 
des Werbemittels auf dem Server des aGs bzw. des dritten bereit-
stellt, übernimmt der Verlag keine Gewährleistung und keine haftung 
für die auslieferung der daten über das Internet sowie auch nicht 
bzgl. der sich daraus ergebenden weiteren risiken, wie z.B. fehler-
freie auslieferung und Beschaffenheit des Werbemittels und die 
datensicherheit.
12.9. der Verlag wird mehr als unerhebliche Störungen und Fehler sei-
ner Server schnellst möglich beseitigen und ist bemüht, unerhebliche 
Beeinträchtigungen in angemessener Frist zu beseitigen. 
12.10. der Verlag ist nicht verpflichtet, die zur Verfügung gestell-
ten Werbemittel bzw. Inhalte auf deren richtigkeit, aktualität, 
Vollständigkeit, Seriosität, Qualität und/oder Freiheit von Fehlern zu 
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überprüfen und übernimmt dafür weder ausdrücklich noch konkludent 
die Gewähr oder die haftung.
12.11. der Verlag leistet nur Schadensersatz bei Vorsatz, grober 
Fahrlässigkeit und Fehlen einer zugesicherten eigenschaft; in allen 
anderen Fällen aus Verletzung einer Kardinalspflicht, aus Verzug oder 
aus unmöglichkeit für Schäden, mit deren eintritt bei Vertragsschluss 
vernünftigerweise zu rechnen war, jedoch nicht für irgendwelche 
besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder 
Folgeschäden. Gegenüber Kaufleuten ist in jedem Fall die haftung 
für grobe und leichte Fahrlässigkeit, bei erfüllungsgehilfen, die nicht 
gesetzliche Vertreter oder leitende angestellte sind, auch für Vorsatz, 
auf den üblicherweise und typischerweise in derartigen Fällen voraus-
sehbaren und vom aG nicht beherrschbaren Schaden begrenzt. Soweit 
eine Kardinalspflicht im vorgenannten Sinne fahrlässig verletzt wurde, 
haftet der Verlag höchstens bis zur höhe der Vergütung, die er für 
die Schaltung des jeweiligen Werbemittels erhält oder erhalten hätte.
12.12. die haftung für Schäden wegen der Verletzung von Körper, 
leben und Gesundheit  und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
hiervon unberührt.
12.13. auf mängel können Schadensersatzansprüche des aGs nur 
gestützt werden, soweit sie vom Verlag gem. §§ 276, 278 BGB zu 
vertreten sind.
12.14. der Verlag übernimmt, abgesehen von Vorsatz und gro-
ber Fahrlässigkeit, keine haftung für die Zugangsqualität und 
-möglichkeit und die Qualität der darstellung, für Speicherausfall, 
unterbrechung, evtl. Verspätung, löschung und Fehlerübertragung 
bei der Kommunikation.
12.15. Ziff. 12.14. gilt nicht für Staaten bzw. Gerichtsbarkeiten, die den 
ausschluss oder die Begrenzung der haftung für Folge- oder zufällig 
entstandene Schäden nicht gestatten.
12.16. der aG haftet für alle Folgen und nachteile, die der Verlag durch 
die missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der dienste oder 
dadurch entstehen, dass der aG seinen sonstigen obliegenheiten nach 
diesen aGB nicht nachkommt. 
12.17. die vorstehenden Ziffern erstrecken sich auch auf die organ-
schaftlich oder vertraglich bestimmten Vertreter des Verlages sowie 
auf ihre erfüllungsgehilfen.
12.18. Soweit der Verlag zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat er 
den aG so zu stellen, als ob der Vertrag nicht geschlossen worden 
wäre (sog. negatives Interesse); Schadensersatz wegen nichterfüllung 
ist ausgeschlossen.
12.19. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem 
arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, 
allgemeiner rohstoff- oder energieverknappung und dergleichen – 
sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer 
sich der Verlag zur erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der 
Verlag anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Werbemittel.
 
13. Mängelrüge 
Bei beiderseitigen handelsgeschäften hat der aG das geschaltete 
Werbemittel unverzüglich nach der ersten Schaltung zu prüfen 

und etwaige mängel unverzüglich zu rügen. die rügefrist bei der-
artigen handelsgeschäften beginnt bei offenen mängeln mit der 
Schaltung des Werbemittels, bei verdeckten mängeln mit ihrer 
entdeckung. unterlässt der aG die mängelrüge, so gilt die Schaltung 
des Werbemittels als genehmigt.

14. Vergütung, Preisliste 
14.1. die Vergütung der leistung des Verlags richtet sich grundsätzlich 
nach der im Zeitpunkt der Veröffentlichung jeweils gültigen Preisliste, 
die jeweils im Internet veröffentlicht sind. 
14.2. die nettopreise verstehen sich zzgl. gesetzlicher mehrwertsteuer.
14.3. Werbeagenturen und sonstige Werbemittler sind verpflichtet, 
sich in ihren angeboten, Verträgen und abrechnungen mit den 
Werbungtreibenden an die Preislisten des Verlags zu halten.

15. Rabatte 
15.1. rabatte werden nur auf die reinen Werbeveröffentlichung 
gewährt; anfallende Sonderkosten, z.B. bei änderungen des 
Werbemittels, sind davon ausgenommen.
15.2. unter Zugrundelegung der Preisliste des Verlages werden 
auf den „umsatz“, das sog. „Kundenbrutto“, umsatzabhängige 
nachlässe durch rabatte gem. rabattstaffel gewährt.
15.3. die rabattgewährung erfolgt durch Gutschrift in entsprechender 
höhe. eine Barauszahlung erfolgt nur, wenn nach einem Zeitraum 
von mindestens drei monaten keine weiteren Werbeaufträge an den 
Verlag erteilt werden.
15.4. die agenturvergütung beträgt 15 Prozent  des auftragswertes 
nach allen abzügen und ausschließlich mwSt.
15.5. Wird für konzernverbundene unternehmen als aG eine gemein-
same rabattierung („Konzernrabatt“) beansprucht, ist der schrift-
liche nachweis der Konzernzugehörigkeit des aG erforderlich. 
Konzernverbundene unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind 
unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von 
mindestens 50 Prozent besteht. die Konzernzugehörigkeit ist bei 
Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers 
oder durch Vorlage des letzten Geschäftsberichtes, bei 
Personengesellschaften durch Vorlage eines handelsregisterauszuges 
nachzuweisen. der nachweis muss spätestens bis zum ende des 
abschlussjahres erbracht werden. ein späterer nachweis kann nicht 
rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem 
Fall der ausdrücklichen Bestätigung in textform durch den Verlag. 
Konzernrabatte werden nur für die dauer der Konzernzugehörigkeit 
gewährt. die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich 
anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch 
die Konzernrabattierung. 
15.6. Wird ein auftrag aus umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der aG, unbeschadet etwaiger weiterer 
rechtspflichten, den differenzbetrag zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen abnahme entsprechenden rabatt an den Verlag 
zu erstatten.

16. Zahlungsbedingungen 
die rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist 
zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall schriftlich eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. etwaige nachlässe 
für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

17. Zahlungsverzug 
17.1. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen 
und einziehungskosten berechnet. der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere ausführung des laufenden auftrags bis zur Zahlung 
zurückstellen und für noch ausstehende Schaltungen Vorauszahlung 
verlangen. objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
aG berechtigen den Verlag, auch während der laufzeit des Vertrages, 
die Veröffentlichung weiterer Werbemittel ohne rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem ausgleich offenstehender rechnungsbeträge 
abhängig zu machen.
17.2. Bei Werbeaufträgen einer Werbeagentur tritt diese mit 
Zustandekommen des Vertrages ihre dementsprechenden 
Zahlungsansprüche gegen den agenturkunden sicherungshalber an 
den Verlag ab, der diese abtretung annimmt. der Verlag ist berechtigt, 
diese Sicherungsabtretung gegenüber dem agenturkunden offenzu-
legen, wenn die auftraggebende agentur sich mit der Begleichung der 
rechnung des Verlages mindestens dreißig tage in Verzug befindet.

18. Außerordentliche Kündigung 
der Verlag ist zur schriftlichen außerordentlichen Kündigung ins-
besondere dann berechtigt, wenn der aG seiner Zahlungspflicht 
trotz zweimaliger mahnung nicht nachgekommen ist; der aG in der 
Vergangenheit bereits einmal das Werbemittel bzw. die Ziel-url 
eigenmächtig geändert hat; der aG trotz abmahnung fortgesetzt 
gegen wesentliche Bestimmungen dieser aGB verstößt; der aG ein 
gegen dritte gerichtetes Fehlverhalten begeht, indem er das angebot 
des Verlages zu rechtswidrigen oder für dritte belästigenden Zwecken 
einsetzt. 
Im Falle der außerordentlichen Kündigung kann der Verlag mit soforti-
ger Wirkung die Veröffentlichung des oder der Werbemittel absetzen. 
Im Falle einer außerordentlichen Kündigung seitens des Verlags, 
hat der aG, unbeschadet etwaiger weiterer rechtspflichten, den 
differenzbetrag zwischen dem gewährten rabatt und dem rabatt, wie 
er sich nach erfolgter Kündigung bezogen auf die tatsächlich erfolgte 
Veröffentlichung des oder der Werbemittel errechnet, an den Verlag 
zu erstatten.

19. Datenschutz 
19.1. der aG wird hiermit gemäß telemediengesetz (tmG), 
Bundesdatenschutzgesetz (BdSG) sowie sonstiger datenschutzrecht-
licher Bestimmungen davon unterrichtet, dass die von ihm im rahmen 
des Werbeauftrags angegebenen personenbezogenen daten aus-
schließlich zu dem Zwecke maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet 
und genutzt werden, zu dem der aG diese angegeben hat, sofern keine 
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einwilligung in eine andere nutzung erteilt wurde sowie zum Zwecke 
der abrechnung und Vergütung.
19.2. der Verlag ist berechtigt, die personenbezogenen daten des 
aG bzw. des Interessenten im rahmen der auftragserteilung und 
-bearbeitung sowie der Verfügbarkeitsanfrage zu erheben, zu ver-
arbeiten, zu speichern und zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, 
um dem aG die Schaltung und die Inanspruchnahme der leistungen 
des Verlags zu ermöglichen und um eine abrechnung vornehmen zu 
können. Ferner ist der Verlag berechtigt, auf diese zur erhaltung seiner 
Betriebsfähigkeit zuzugreifen. der Verlag gewährleistet die vertrau-
liche Behandlung dieser daten.
19.3. der aG kann jederzeit – nach schriftlicher anfrage – die zu 
seiner Person gespeicherten persönlichen daten, unentgeltlich beim 
Verlag einsehen. 
19.4. der Verlag verpflichtet sich seinerseits, im rahmen des tmG, 
BdSG sowie der sonstigen datenschutzbestimmungen, die ihm aus 
dem nutzungsverhältnis bekannt werdenden daten des aGs, vorbe-
haltlich einer anderweitig erteilten einwilligung, nur für die erfüllung 
der Zwecke dieser aGB zu verwenden, das datengeheimnis zu wah-
ren und seine mitarbeiter entsprechend zu verpflichten, soweit dies 
gesetzlich erforderlich ist.
19.5. um feststellen zu können, inwiefern das angebot für die aG 
von Interesse ist und verbessert werden kann, werden allgemeine, 
nicht-personenbezogene insbesondere statistische daten über die 
nutzung der online- und mobile-leistungen des Verlags festgehalten. 
dazu werden umfragen durchgeführt und daten und Informationen 
aus Server-Protokolldateien auf ganzheitlicher Basis zusammenge-
fasst und für Statistiken und analysen genutzt.
19.6. Im Bemühen, das angebot noch effektiver zu gestalten, ist der 
aG damit einverstanden, dass der Verlag als teilnehmer bei führenden 
marktforschungsvorhaben Bruttowerbeumsätze des auftraggebers 
auf Produktebene an die durchführende unternehmung zur 
Veröffentlichung übermittelt, sofern diese die ausschließliche 
Verwendung der daten zu werbestatistischen Zwecken garantiert.

20. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
20.1. erfüllungsort ist der Sitz des Verlags.
20.2. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlags. Soweit ansprüche 
des Verlags nicht im mahnverfahren geltend gemacht werden, 
bestimmt sich der Gerichtsstand bei nicht-Kaufleuten nach deren 
Wohnsitz. Sämtliche rechtsbeziehungen aus diesem Vertrag unter-
liegen dem recht der Bundesrepublik deutschland unter ausschluss 
des un-Kaufrechts (CISG).
20.3. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche aufenthaltsort des aG, 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der aG nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen aufenthalt aus 
dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der 
Sitz des Verlags vereinbart.

21. Schlussbestimmungen
21.1. die Gültigkeit etwaiger aGB des aG – die der Verlag vor oder 
nach Vertragsschluss vom aG übersandt oder auf andere Weise zur 
Verfügung gestellt werden oder auf die sich der aG bezieht – ist, 
soweit sie mit diesen aGB nicht übereinstimmen oder der Verlag den 
anderen aGB nicht zugestimmt hat, ausdrücklich ausgeschlossen. 
Insbesondere führt die unterlassung eines Widerspruchs bzw. eine 
unterbliebene Zurückweisung anderer aGB seitens des Verlages nicht 
dazu, dass diese damit als vereinbart gelten. 
21.2. der Verlag behält sich eine jederzeitige änderung der aGB sowie 
Preisliste vor. aGB- und Preisänderungen für erteilte anzeigenaufträge 
sind wirksam, wenn sie vom Verlag mindestens einen monat vor 
Veröffentlichung der anzeige angekündigt werden. In diesem Falle 
steht dem auftraggeber ein rücktrittsrecht zu, das innerhalb von 10 
Werktagen in textform nach Zugang der änderungsmitteilung über 
die Preiserhöhung ausgeübt werden muss. 
21.3. änderungen und ergänzungen dieser aGB einschließlich 
änderungen dieser Klausel bedürfen zu ihrer rechtswirksamkeit der 
Schriftform.
21.4. Sollte eine regelung dieser aGB unwirksam sein oder werden, 
so soll dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt 
lassen. an die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll eine solche 
wirksame regelung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
21.5. die regelung in diesen aGB gehen im Konfliktfalle den 
regelungen in den  Preislisten, rabattstaffeln, den targeting-Kriterien 
etc. vor.
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